
INFORMATIONEN ZUR NUTZUNGSGEBÜHR DER GELIEHENEN UNIFORMEN  SOWIE
REGELUNGEN MIT DEM UMGANG DER UNIFORMEN

Zusätzlich zu den Beiträgen des Vereins erheben wir eine einmalige 
Nutzungsgebühr in Höhe von 60,-€ für die aufwändigen und sehr teuren 
Uniformen.

Wir weisen in diesem Kontext ausdrücklich darauf hin, dass diese 
Uniformen nur leihweise den Cheerleadern überlassen werden. Sie 
gehen nicht in deren Eigentum über. Für die Abnutzung der Uniformen 
erheben wir dafür die oben genannte Gebühr von einmalig 60€. Diese 
Nutzungsgebühr wird beim Austritt nicht zurückerstattet.

Sie wird mit Eintritt in die Abteilung fällig und soll auf das nachfolgende Konto 
der Cheerleader überwiesen werden:

IBAN: DE37 6145 0050 1001 0340 81
Aalener Sportallianz E.V. Abteilung Cheerleader
Verwendungszweck "Nutzungsgebühr Uniform Vorname Name" 

Für den Umgang und die Nützung der Uniformen haben wir noch 
nachfolgende Regelungen aufgestellt:

1. Eine Uniform besteht aus einem Bra, Oberteil, Rock und Schleife.

2. Die Uniform darf nur bei Auftritten und Meisterschaften der Cheerleader
getragen werden. Sollte die Uniform im privaten Bereich getragen
werden, wird dafür eine Strafe in Höhe von 50,-€ erhoben.

3. Da es sich bei den Uniformen um sehr teure Einzelstücke handelt bitten
wir um sorgfältigen Umgang (acht geben beim sitzen, kein Rutschen in
Uniform auf dem Boden oder Spielplatz)

Unsere Postanschrift: Aalener Sportallianz, Abteilung Tennis, Spieselstrasse 23, 73433 Aalen 



4. Kein Essen In Uniform (Pulli/Jacke drüber ziehen)

5. Kein Rauchen in Uniform (Jacke oder Pulli drüber ziehen).

6. Die Uniform wird regelmäßig gereinigt (nach Meisterschaften/Auftritten) 
durch den Cheerleader. Hier ist zu berücksichtigen dass die Uniformen 
nur alleine und mit Handwäsche und auf links gewaschen werden soll. 
Bitte die Uniform nie in den Trockner geben.

7. Sollte etwas an der Uniform kaputt sein, ist dies unverzüglich dem 
zuständigen Coach zu melden. Bei unsachgemäßer Behandlung 
entgegen der oben genannten Regeln ist der defekte Teil der Uniform 
nach dem aktuellen Preis zu erstatten.

8. Sollte der Cheerleader das 18. Lebensjahr noch nicht erreicht haben, 
haften die Erziehungsberechtigten. In diesem Fall möchten wir diese 
bitten die Regelungen mit Ihrem Kind durchzusprechen.

9. Mit Austritt aus der Abteilung Cheerleader ist die Uniform innerhalb von 
14 Tagen beim jeweiligen Coach abzugeben. Sollte dies nicht erfolgen 
wird eine Rechnung in Höhe der aktuellen Kosten einer Uniform gestellt.

Mit meiner Unterschrift bestätige ich die Regeln gelesen und verstanden zu 
haben. Ich halte mich an die Vorgaben.

Eine Mißachtung der Regelung zieht eine Geldstrafe nach sich.

Innerhalb von 14 Tagen überweisen ich die Nutzungsgebühr auf das Konto 
der Abteilung Cheerleading.

Cheerleader:__________________________________________________

   Name   Vorname 
  __________________________________________________
   Anschrift
  __________________________________________________
  telefonisch erreichbar   Unterschrift

  __________________________________________________
  Name   Vorname  (Erziehungsberechtigter wenn nötig)

 _____________________________

Ort, Datum




